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Gegenstand: Schriftl. parl. Anfr. d. Abg. z. NR Mag. Roman Haider, Kolleginnen und Kollegen 

vom 16.12.2016, Nr. 11311/J, betreffend Leistungen der Bundesforste AG in 
Oberösterreich 

 
 
Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten Mag. Roman Haider, 

Kolleginnen und Kollegen vom 16.12.2016, Nr. 11311/J, teile ich Folgendes mit: 

 

Zu Frage 1: 

 

Aus der Verschneidung der unternehmensinternen UGIS-Daten mit der Bundeslandfläche 

Oberösterreich ergibt sich, dass der Anteil der durch die ÖBf AG betreuten Fläche 163.251,77 

Hektar beträgt (das sind 19,18% der gesamten von der ÖBf AG betreuten Fläche [851.079,11 

Hektar]).  

 

Zu den Fragen 2 und 3: 

 

Projektname 
Ausbezahlte Förderung 

2015 in Euro 

Waldpädagogische Führungen  
(FB Inneres Salzkammergut und FB Traun-Innviertel) 1 

1.500,00 

Erhebung der Verbreitung der Brutvögel Österreichs/ 
Anteil OÖ (GF Naturraummanagement) 2 

17.397,33 

Brutvogelatlas II/Anteil OÖ  
(GF Naturraummanagement) 2 

7.427,67 
 

                                                 
1 Förderungen für Waldpädagogische Führungen (Schulklassen).  
Auszahlende Stelle war die „Schule Wald GmbH, Waidhofen/Ybbs, Prechtlgasse 4“, diese ist mit der 
Förderungungsabwicklung des BMLFUW befasst. 
 
2 Zu den Projekten „Brutvogelatlas“ ist anzumerken, dass es sich hierbei um ein Bundesprojekt handelt, 
der OÖ-Anteil leitet sich aus einem a priori definierten Bundesländerschlüssel ab. 

Frau Präsidentin Zl. LE.4.2.4/0214-RD 3/2016 
des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien Wien, am 01. Feber 2017 

10612/AB 1 von 2

vom 07.02.2017 zu 11311/J (XXV.GP)

www.parlament.gv.at



2 

  

 

Zu Frage 4: 

 

Es wird darauf verwiesen, dass Fragen, die die gewöhnliche Geschäftstätigkeit der ÖBf AG 

betreffen, nicht vom Interpellationsrecht umfasst sind. Auf Art. 52 B-VG darf in diesem 

Zusammenhang verwiesen werden. 

 

Zu den Fragen 5 bis 9: 

 

Nein. 

 

Der Bundesminister 
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